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GEG-Novelle zur Umstellung der Wärmeversorgung auf 
erneuerbare Energien, Referentenentwurf vom 15.02.2023

65%-EE/Abwärme-Heizung: anerkannte Erfüllungsoptionen

Wärmepumpe

Biomasse Biomethan-Grünes-GasWärmepumpe-Hybrid

 Biomethan: Max-Anteile 
von Getreidekorn/Mais

 Nachhaltig 
produziert

 Wärmequelle: 
Erdreich, 
Wasser, Luft

 Wärmepumpe mit 30% 
Leistungsanteil an 
Gebäude-Heizlast

 65% EE oder Abwärme
 Bestandsnetz: 

Transformationsplan 
EE-Abwärme-Quote 
50% bis 2030

Wärmenetz Strom-direkt

Anforderungen an Heizungsanlagen (§71)

 Neu eingebaute Heizungen müssen mind. 65 Prozent der bereitgestellten Wärme mit erneuerbaren 
Energien oder unvermeidbarer Abwärme erzeugen.

 in besonders gut 
gedämmten Häusern 
(30-45% verbesserter 
Wärmeschutz)

Neubau

Bestand

Quelle: LHH

Quelle: LHH

Andere Fälle: 
Nachweis 
nach 
DIN V 18599
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GEG-Novelle zur Umstellung der Wärmeversorgung auf 
erneuerbare Energien, Referentenentwurf vom 15.02.2023

Anforderungen an Heizungsanlagen (§71a)

 Erforderliche fernauslesbare Messausstattung für neu eingebaute Heizungen (Ausnahme: 
Biomasseheizung und Luft-Luft-Wärmepumpen) ab 1.1.2025:

 Energieverbrauch

 Erzeugte Wärmemenge

 Verbrauchs- und Effizienzanzeige

 Jährliche Information der Nutzer*innen zur 
Anlageneffizienz

Quelle: 
LHH
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GEG-Novelle zur Umstellung der Wärmeversorgung auf 
erneuerbare Energien, Referentenentwurf vom 15.02.2023

Übergangsfristen bei Heizungshavarien (§71i)

 Zentralheizung: einmalig und max. für 3 Jahre dürfen Übergangslösungen installiert werden, die 
nicht die 65%-Regel erfüllen.

 Wärmenetz (§71b): Übergangslösung kann bis zum Anschluss installiert werden, wenn 1. ein 
Ausbauplan vorliegt und das Gebäude innerhalb von 5 Jahren angeschlossen werden kann oder 
eine Anschlusszusage vorliegt und eine 2. eine Anschlussverpflichtung des Eigentümer vorliegt

 Etagenheizung/Einzelraumheizungen: 65%-Regel gilt mit einer Übergangsfrist von 3 Jahren nach 
Einbau einer neuen Heizung -> Entscheidung erforderlich: Zentralisierung = Ja: Fertigstellung der 
Zentralanlage oder des Wärmenetzanschluss innerhalb von 3 Jahren, spätestens 6 Jahre nach 
dem Ausfall der ersten Heizung, Dezentralisierung = Ja: Jede nach der 3-Jahres-Frist eingebaute 
Heizung muss die Vorgaben der 65%-Regel erfüllen, keine Entscheidung: Zentralisierung ist 
umzusetzen.
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GEG-Novelle zur Umstellung der Wärmeversorgung auf 
erneuerbare Energien, Referentenentwurf vom 15.02.2023

Verfahren für Gemeinschaften der Wohnungseigentümer (§71l)

Teileigentümer*in  WEG-Verwaltung  

Bis 31.03.2024: 
Anforderung Bestandsaufnahme

2-Monate-Frist: Lieferung Bestandsdaten, 
unverzügliche Information über Änderungen

3-Wochen-Frist nach Erneuerung der ersten 
Heizung: Einberufung WEG-Versammlung

Beschluss innerhalb 3-Jahre-Frist:
 Bei Dezentral-Entscheidung: 2/3-Mehrheit
 Bei Zentral-Entscheidung: einfache Mehrheit
 Nach Fristablauf gilt die Zentral-Entscheidung.

Informationspflicht über 
Rechtsfolgen der 
Entscheidung

1-Monat-Frist: Bereitstellung Bestandsaufnahme, 
unverzügliche Information über Änderungen

Entscheidung 
Umsetzungskonzept
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GEG-Novelle zur Umstellung der Wärmeversorgung auf 
erneuerbare Energien, Referentenentwurf vom 15.02.2023

Regelungen zum Schutz von Mietern (§71m)

(1) Gasförmiger Brennstoff mit biogenem Anteil oder Wasserstoff: Kosten sind für 
Mieter*innen auf Grundversorgungskosten von Erdgas begrenzt.

(2) Feste oder flüssige biogene Ersatzbrennstoffe: Kosten sind für Mieter*innen auf den 
jährlichen Durchschnittspreis des ersetzten fossilen Brennstoffs begrenzt.

(3) Wärmepumpeneinbau, Bedingung für volle Modernisierungsumlage: Jahresarbeitszahl 
von mindestens 2,5, entfällt: wenn Jahresheizwärmebedarf nach WSVO 1995, EH-115-
bzw. EG 100-Standard oder eine maximale Vorlauftemperatur von 55°C eingehalten wird

(4) Kann der Nachweis nach Abs. 3 nicht erbracht werden, beträgt die maximale 
Mieterhöhung 50 % der umlagefähigen Kosten.

(5) Abs. 1 und 2 gelten auch für Pachtverhältnisse und sonstige Formen der entgeltlichen 
Nutzungsüberlassung.



21.03.2023Klimaschutzleitstelle, Anke Unverzagt Folie 7LANDESHAUPTSTADT HANNOVER

GEG-Novelle zur Umstellung der Wärmeversorgung auf 
erneuerbare Energien, Referentenentwurf vom 15.02.2023

Betriebsverbot für Heizkessel (§72)

(1) Betriebsverbot für Kessel, die älter als 30 Jahre sind

(2) Ausnahmen: Betriebsverbot greift stufenweise ab 2027, um 
Nachfragespitzen im Handwerk zu vermeiden.

(3) Ausnahmen für selbst genutzte Ein- und Zweifamilienhäusern ab 
2031: Betriebsverbot greift stufenweise, um Nachfragespitzen im 
Handwerk zu vermeiden.

(4) Heizkessel dürfen längstens bis 31.12.2044 mit fossilen 
Brennstoffen betrieben werden.

Quelle: 
LHH
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Dekarbonisierung enercity-Fernwärme in Hannover

Quelle: enercity

Klärschlamm
Biomethan
Großwärme-
pumpe
Abfall

Biomasse

Ersatz Block 1 Ersatz Block 1+2

91 g/kWh CO2 45 g/kWh 20 - 25 g/kWh70 g/kWh

Abwärme
Biomethan
Biomasse

Großwärme-
pumpe

Geothermie

Abfall/ 
Klärschlamm
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Fernwärmesatzung Hannover - Satzungsgebiet

Kriterien

 Hohe 
Wärmedichte

 Nähe zum 
vorhandenen Netz

 Gebäudetypen mit 
hoher Kompaktheit 
(große 
Wohngebäude, 
Blockbebauung, 
Hochhäuser) 

Interaktive Karte des 
Satzungsgebietes:

https://www.enercity.de/privatku
nden/produkte/waerme/fernwa
erme
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Sind Anschlüsse außerhalb des Satzungsgebietes möglich?

Anfragen zur Fernwärmeversorgung außerhalb des 
Satzungsgebietes werden durch enercity geprüft und bei gegebener 
Wirtschaftlichkeit umgesetzt.

enercity-Kontakt für Anfragen:
Telefon: 0511-430-2332
https://www.enercity.de/privatkunden/produkte/waerme/fernwaerme

Fernwärmesatzung Hannover - Satzungsgebiet
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Wann greift die Pflicht zur Fernwärmeversorgung?

Der Anschluss- und Benutzungszwang entsteht, wenn ein 
Fernwärmeanschluss herstellbar ist und eine Heizung wesentlich geändert 
oder neu installiert werden soll.

Alternativ können als gleichwertig anerkannte Wärmeerzeugungsanlagen bei 
der Landeshauptstadt Hannover eine Ausnahmegenehmigung erhalten.

Anschluss- und Benutzungszwang nach § 6

Quelle: enercity

 Bestehende Anlagen genießen Bestandsschutz 
 Vor 2023 beauftragte und ab 1.1.2023 installierte Anlagen
 Vor dem Zeitpunkt der Anschließbarkeit beauftragte Anlagen 

Mit Eingang des vollständigen Antrags befreite Anlagen
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 Emissionsfreie Wärmeerzeugungsanlagen z.B. Solarthermie, 
Wärmepumpen, Geothermie (§7 Abs.3a)

 Wärmeerzeugungsanlagen mit gleichwertigen/geringeren 
Treibhausgasemissionen (§7 Abs.3b)

 Gebäude mit Gesamtwärmeleistung von weniger als 25 kW 
(§7 Abs.4a)

 Unzumutbare Härte (§7 Abs.5)

Mit Holz beheizte Kamine, Kaminöfen und Kachelöfen (§7 Abs.8) 
sind befreit.

Auszug Befreiungsgründe:

HINWEIS
Direktstromheizungen und 
Durchlauferhitzer sind keine emissionsfreie 
Anlage.

Foto: LHH

Fernwärmesatzung Hannover – Befreiungsgründe



21.03.2023Klimaschutzleitstelle, Anke Unverzagt Folie 13LANDESHAUPTSTADT HANNOVER

Online-Formular Befreiungsantrag

Wo finde ich den Befreiungsantrag?

https://serviceportal.hannover-stadt.de/

Geben Sie im Feld 
„Verwaltungsleistung suchen“ einfach 
das Stichwort Fernwärme ein:
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Empfehlenswerter Prozessablauf Wohnungswirtschaft

Wohnungsunternehmen

Datenexport Software + 
Zustimmung Datenschutz

Aktualisierung Befreiungsschreiben 

Anzeige Havarie-Mitteilung per E-Mail an 
67.11.fernwaerme@hannover-stadt.de 
unverzüglich nachträglich Klimaschutzleitstelle LHH

Erwerb/Dokumentation 
Bestandsschutz mit Eingang E-Mail

Befreiungsschreiben 

enercity

Mitteilung
Anschluss

Herstellung
Anschluss
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Ersterfassung Bestandsanlagen für Wohnungsunternehmen

Angebot für Wohnungsunternehmen mit vielen Liegenschaften im Satzungsgebiet:

Beispiel für den Datenexport von Wohnungsunternehmen
Objektadresse Lage Wohnfläche in m² Systemart Energieart Baujahr 

Trammplatz 2 EG links 64 Gasetagenheizung Erdgas 1999 Gebäude A
Trammplatz 2 EG rechts 65 Gasetagenheizung Erdgas 2004
Trammplatz 2 1. OG Links 50 Gasetagenheizung Erdgas 2005
Trammplatz 2 1. OG Rechts 70 Gasetagenheizung Erdgas 2010
Trammplatz 2 2. OG Links 60 Gasetagenheizung Erdgas 1997
Trammplatz 2 2. OG Rechts 60 Gasetagenheizung Erdgas 2020
Trammplatz 2 3. OG Links 75 Gasetagenheizung Erdgas 2020
Trammplatz 2 3. OG Rechts 45 Gasetagenheizung Erdgas 2001
Podbieleskistraße 113 EG Links 30 Gasetagenheizung Erdgas 1998 Gebäude B
Podbieleskistraße 113 EG Rechts 90 Durchlauferhitzer Strom 1999
Podbieleskistraße 113 EG Rechts 90 Gasetagenheizung Erdgas 2007
Podbieleskistraße 113 1. OG Links 85 Gasetagenheizung Erdgas 2010
Podbieleskistraße 113 1. OG Links 85 Durchlauferhitzer Strom 1998
Podbieleskistraße 113 1.OG Rechts 50 Gasetagenheizung Erdgas 2005
Podbieleskistraße 115 Gebäude 350 Kessel Erdgas 2010 Gebäude C

Senden Sie uns einen Datenexport aus Ihrem Softwaresystem (z. B. im xlsx oder csv-Format) sowie die 
Zustimmung zur Datenvereinbarung. 
► Mit Eingang der Unterlagen sind die Anlagen befreit. Sie erhalten von uns eine Eingangsbestätigung und ein 
Befreiungsschreiben.
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Anschlusskosten und Förderung

Netzanschlusskosten Förderung

Anschlussleistung 
in kW

bis 25
25 bis 40
40 bis 50
50 bis 75
75 bis 125

125 bis 200
200 bis 250

über 250

Kostenbeteiligung 
netto

kundenindividuell
11.250 bis 16.800 €
16.800 bis 20.000 €
20.000 bis 22.500 €
22.500 bis 25.000 €
25.000 bis 35.000 €
35.000 bis 43.750 €

kundenindividuell

Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) 
>> Zuschussförderung BAFA
Zuschuss Wärmenetzanschluss:
 30% der förderfähigen Kosten
 10% Heizungs-Tausch-Bonus (u. a. bei Austausch von mindestens 20 

Jahre alten Gaszentralheizungen // Gasetagenheizungen)

Lokaler Förderfonds proKlima >> Zuschussförderung
 10% Wärmenetzanschluss
 5 % Innovationsbonus (Bedingung: Optimierung der Hausanlage)
 500 bis 1.500 € Abschiedsbonus Gasetagenheizung für WEGs



Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Umwelt und Stadtgrün
Klimaschutzleitstelle
Arndtstraße 1, 30167 Hannover
E-Mail: 67.11@Hannover-Stadt.de

Quelle: enercity

Weitere Informationen zum 
Fernwärmeausbau und zur 
Fernwärmesatzung sind im 
Internet unter 
https://www.hannover.de/fernwaer
mesatzung zu finden.


